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GIS-Gebühr durch Software
umgehen: Laut Anwatt  mögt ich
0b die Kornbination Internet/Computer tatsächtich gebührenpftichtig jst, l iegt im
gesetztichen Graube.eich. Eine Software könnte dabei heLlen, den GIS-Gebünren zu
e ntgehen.
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Oas R. i  oangeb. i  des 0RF karf  m thl t fe eire.  Soi i r , /afe block er i  ! . refden. 0b das rur
G€lrüh.enbeireiLrn! l  re;chi? For. : ! . rqer

Wer keinen Fernseher besi tzt  und auch kein hefkömmtiches Radiogerät  zuhause stehen
hat,  aber in den eigenen vier Wänden über einen Stand-PC mit  Internetanschluss verfügt,
dem wird derzei t  nahegetegt GIS-Gebühren zu entr ichten. Die Begründung der GIS
gegenüber der futurezone: "Ein Computer mit  Internetverbindung ist  geeignet,  Radio im
Live-Stream zu ernpfangen. Somit handelt es sich um ein Rad ioem pfa ngsgerät. '

Da die 0RF TVthek nur einen ausgewählten Tei l  des Fernsehprogramms abdeckt,  wird dle
Fernsehabgabe, die den Löwenantei I  der GIS-6ebühren ausmacht von dieser Regelung
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ausgenommen. Geht es nach der GlS, sind ai.so für einen Computer mit Interneranscnruss
je nach Bundesland monatlich zwischen 5,78 und 7,38 Euro zu entrichten.

Radiostreams per Software btockieren
Wenn aber die Radio-Streams des ORFs mittels Software btockiert sind, könnte dies dem
Gesetzgeber die Begründung zur Gebühreneinl.lebunq entziehen. Um djes auszutoten hat
ein Softwareentwickter ein kleines Programm geschrieben, das auf giskil ler.at zurn
kostenlosen Download bereitsteht. Führt man das programm aus, wird das Host-Fite
llearbeitet, sodass auf die Radiostreams des 0RFs nicht mehr zuqeqTiffen weroen Kann.

' 'Für mich ist  das eine reine Abzockakt ion.  Es ärgert  mich, dass man der GIS Kaum menr
entkommen kann. NIit dem giskil ier geht es mir um ein Stück Fairness im ohnehin schon
unfairen Gebühren-Dschungel und darum, das lnternet wieder ein Stück freier zu machen _
nicht zutetzt freier von jeder staatl ichen Einmischung", erklärt der Entwickler der Software,
der nicht  unbedingt nament l ich genannt werden möchte.

Trotz Blockiersoftware abgabepftichtig?
' 'Zur Software können wir nichts sagen, da wir sie njcht kennen , heißt es seitens der GlS.
' ' im Zweifetsfati muss natürlich nachgeprüft werden. BeiVerdacht kann die Gls
Sachverhatisdarstetlungen bei der Bezirksverwattungsbehörde beantragen. Eines steht
atterdings fest: Wenn eine Anlage geeignet isi, Empfang zu ermöglichen, dann müssen
Gebühren bezahtt werden. lm Einzelfat[ würden wir das kontroll ieren.,,

0b diese Software wirklich ausreicht, die Kontrolleure der GIS zu überzeugen bteibt offen.
Denn ein Probtem dabei ist, dass die Blockade der ORF-Radiostreams re[ativ einfach
zurückzunehmen ist und daher als erweitertes Ein /Ausschalten der Empfangsan[age
argumenliert werden könnte.

"Mit der aktuellen gesetzlichen Rege[unq ist das Instatl ieren dieser Software erne
Fteißaufgabe, die ein zusätzliches Argument f ür die Gebührenbefreiung darste[t, da man
im Fatle einer Kontrolte das Radioprogramm tatsächlich nicht empfangen kann. Soltten
atterdings die Gerichte entscheiden, dass ein pC mit Internetanschluss prinzipiell
abgabepflichtig ist, müsste geprüft werden, ob dieses programm ausreicht, sich der
Gebührenpfticht zu entziehen", erklärt der SaLzburq Anwatt Arnold Ganql.

Rechtl.icher Graubereich
Unabhängig davon, ob die Software einer überprüfung standhält, ist laut cangt die
Einhebung von Gebühren für PCs mit Internetanschluss rech ich ohnehin nicht gedeckt, da
sich der Gesetzestext auf einen Rundfunkbegrift stütze, deT aus dem prä-lnternet-Zeitalter
stammt. Wenn die GIS bei einem Hausbesuch a[50 nur einen pC mit Internetanscnluss
vorfinde und einen Erlagschein austeiie, sei dies maximaI als EinLadung zu verstehen, die
Radioabgabe freiwitl ig abzuf ühren.

Die Argumentation der GlS, wonach die PC/lnternet-Kombination ein Radioempfangsgerät
sei, ist [aut GangI nur auf den eTsten Btick ptausibeti "Aus dem ORF-Gesetz ergibt sich
meiner BeurteiLung zufolge eindeutig, dass sich der Versorgungsauftrag an sich auf die
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entsprechend terrestrische Verbreitung von Rundfunkprogrammen beschränkt." Die 0nl.ine
-Radiostreams sind demnach nur ein Nebenprodukt, die im aktuetlen Gesetzestext nicht
berücksichtigt werden.

Das Kassieren von GIS-Gebühren tür PCs mit Internetanschluss findet in einem rechtl ichen
Graubefeich statt. Wer in einer soLchen Situation die Eintadung, Radiogebühren abzuführen
nicht annehmen wi[1, müsste einen Bescheid der GIS einfordern. Erst wenn ein sotcher
Bescheid zugestettt wird, könnte man dagegen berufen und die Sache vor oericht
ausjudizieren, um Rechissicherheit zu schaflen.

Auch Büros betroffen
SoLlte die GIS mit ihrer Argumentation recht bekommen, würde dies taut Gangi die
Einführung der Haushattsabgabe durch die Hintertür bedeuten. "Dies hätte zur
Konsequenz, dass der Erwerb eines Computers inklusive Internetanschluss automatisch
mit GIS-Gebühren verbunden wäre, Vor altem aber - und dies wäre in der Praxis von
besonderer Retevanz - würden dadurch praktisch sämttiche Büro- und
Geschäftsfäumlichkeiten, die über einen Computer und Internetanschtuss verfügen,
gebührenpflichtig'. erktärt Gangt.
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